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⎯ INFOBLATT EHEVERTRAG KOSTEN ⎯ 

 

Was kostet die Ausarbeitung eines Ehevertrags? 

Das Honorar für die Ausarbeitung eines Ehevertrags kann auf zwei Arten vereinbart 

werden. 

 

1. Rechtsanwaltsvergütungsgesetz 

Es wird zunächst der Gegenstandswert für jede Einzelregelung im Vertragsentwurf 

bestimmt. Beim Gegenstandswert handelt es sich um den in Geld ausgedrückten Wert 

des zu regelnden Interesses. So z.B. der zu zahlende Betrag im Falle von Zugewinn, 

der Jahresbetrag beim Unterhalt oder der Wert einer Immobilie, die übertragen werden 

soll. Die einzelnen Werte werden dann addiert und darauf der Gebührensatz von 1,3 

und 1,5 in Ansatz gebracht. 

Ein Beispiel: Gegenstandswert 100.000,- EUR 

Honorar 

1,3 Verfahrensgebühr gem. §§ 2,13 RVG 

i.V. m. Nr. 3100 VV RVG                                          €  2.151,00  

Pauschale für Entgelte Post- und  

Kommunikations-Dienstleistungen Nr. 7002 VV RVG €       20,00 

19 % Umsatzsteuer Nr. 7008 VV                               €     412,59 

        Kosten gesamt                    €   2.584,09 

 

 

2. Stundensatz 

Den Stundensatz setze ich in Höhe von 250,00 EUR / Std. zuzüglich Umsatzsteuer an.  

Eine Einschätzung der anfallenden Kosten ist möglich, nachdem Sie mir den Umfang 

der zu treffenden Regelungen mitgeteilt haben.  

Der Zeitaufwand für den Entwurf eines Ehevertrags einschließlich Vorbesprechung 

beträgt in den meissten Fällen zwischen zwei und fünf Stunden.  

Einen eventuell abweichenden Aufwand kann ich Ihnen nennen, sobald mir der Umfang 

der zu treffenden Regelungen bekannt ist.  
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Um die Kosten im Rahmen zu halten, empfiehlt es sich, einen Spezialisten wie einen 

Fachanwalt für Familienrecht zu Rate zu ziehen.  

Dieser hat die aktuelle Rechtsprechung präsent und kennt durch seine Spezialisierung 

auf genau dieses Gebiet die vielen möglichen Konstellationen, die sich in einem Leben 

ergeben können, und wie man diese rechtlich verbindlich regeln kann. Durch den 

täglichen Umgang mit diesen Themen werden zusätzlich erforderliche rechtliche 

Prüfungen auf ein Minimum reduziert und damit auch gleichzeitig die Kosten für die 

Ausarbeitung eines Ehevertrags in Grenzen gehaltenbei einem Notar beurkundet 

werden muss, also nicht einfach zu Hause mit einem einfachen Schreiben geändert 

werden kann. 

 

Beträge können Aktualisierungen unterliegen.  

Fragen Sie den aktuellen Stand an, sollte es sich bei diesem Dokument um eine ältere  

Version handeln. 

 

Stand März 2024 



 

K A T J A  F L E M M I N G  
 

R e c h t s a n w ä l t i n  

 
 

 

– 3 – 
 

R E C H T S A N W Ä L T I N  K A T J A  F L E M M I N G ,  F A C H A N W Ä L T I N  F Ü R  F A M I L I E N R E C H T  
S C H W A N E N W I K  3 3 ,  2 2 0 8 7  H A M B U R G  

T E L . :  0 4 0 / 2 2 7 5 9 7 3 7  E M A I L :  P O S T @ R A - K A T J A F L E M M I N G . D E  

 
 EHEVERTRAG KOSTEN (Stand März 2024). Vervielfältigung ganz oder in Auszügen untersagt. 

© 2024 Rechtsanwältin Katja Flemming 

 

 

 

 

Guten Tag! 

 

Sie suchen Informationen zum Thema Ehevertrag?  

Ob Sie konkret vor einer Entscheidung stehen oder  

sich generell ein Bild über Ihre Position verschaffen  

wollen, allgemeine Informationen helfen hierbei nur 

selten weiter – einvernehmliche Regelung oder  

Durchsetzung der eigenen Ansprüche – jede Situation  

hat ihre Besonderheiten.  

 

Deshalb biete ich Ihnen an, sich mit mir direkt über Ihre individuelle Situation zu 

unterhalten.  

 

Kontaktieren Sie mich unter Tel.: 040 227 59 737, Mail: post@ra-katjaflemming.de oder dem 

Kontaktformular unter www.ra-katjaflemming.de 

Ich erläutere Ihnen dann, welchen Weg Sie einschlagen könnten, um für sich die beste Lösung 

zu finden. Diese kurze Erst-Auskunft ist kostenlos.  

 

Meine Erfahrung aus über 3.000 Mandaten in diesem Bereich hat gezeigt, dass dies der 

sinnvollste und zeitsparendste Weg ist 

 

 

 

Katja Flemming 

Rechtsanwältin, Fachanwältin für Familienrecht 

 

 

Website: ra-katjaflemming.de 
 
Termine: telefonisch, per Video-Call, in der Kanzlei (5 Min. vom HBF)  
 
Schwerpunkte: Ausführliche Erstberatung, Eheverträge, 
Scheidungsfolgenvereinbarung, gerichtliche Vertretung bei Scheidung, 
Trennung, Unterhalt, Vermögen/Schulden. 

https://www.ra-katjaflemming.de/

